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Bekanntmachung des LSN zur Kommunalen Doppik vom 24.04.2026 
(Nds. MBl. 2026 Nr. 228, 233) 

 
Bezug: a) Bekanntmachung des NLS vom 27.04. 2006 (Nds. MBl. S. 579) 

 b) Änderungsbekanntmachung des LSN vom 23.06. 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 
331) 

 
 

Für das Haushaltsjahr 2027 werden der verbindliche Kontenrahmen für Niedersachsen, die 
verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Niedersachsen, der verbindliche 
Produktrahmen für Niedersachsen sowie die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum 
Produktrahmen Niedersachsen, die Übersicht zur Bereichsabgrenzung sowie die 
Zuordnungsvorschriften zur neuen Bereichsabgrenzung in geänderter Form bekannt 
gemacht.  
 
1. Der verbindliche Kontenrahmen für Niedersachsen wurde wie folgt geändert 
 
 1.1 Die Kontenklasse 0 „Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen“ 

wurde wie folgt geändert: 
 
 1.1.1 Unterhalb der Kontengruppe 00 „Immaterielle Vermögensgegenstände 

und Sachvermögen“ wurden bei den Kontenarten 001, 002, 003, 004, 
005, 008 und 009 in der ganz rechten Spalte ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.2 Unterhalb der Kontengruppe 01 „Unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken“ wurden die 
bisher empfohlenen Kontenarten 011, 012, 013 und 019 sowie die 
Konten 0131 und 0132 als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten 
Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu 
eingefügt. 

 
 1.1.3 Unterhalb der Kontengruppe 02 „Bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“ wurden die bisher 
empfohlenen Kontenarten 021, 022, 023, 024, 025 und 029 sowie die 
Konten 0211, 0212, 0221, 0222, 0231, 0232 0241, 0242, 0251, 0252, 
0291 und 0292 als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte 
wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.4 Unterhalb der Kontengruppe 03 „Infrastrukturvermögen“ wurden die 

bisher empfohlenen Kontenarten 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 
und 039 sowie die Konten 0341, 0342, 0381 und 0382 als verbindlich 
festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.5 Unterhalb der Kontengruppe 04 „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ 

wurde die bisher empfohlene Kontenart 041 als verbindlich festgelegt. 
In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische 
Anforderung neu eingefügt. 

 
 1.1.6 Unterhalb der Kontengruppe 05 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ 

wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 051 und 055 als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 
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 1.1.7 Unterhalb der Kontengruppe 06 „Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge“ wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 061, und 062 
als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.8 Unterhalb der Kontengruppe 07 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ 

wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 071, 072 und 073 als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.9 Unterhalb der Kontengruppe 08 „Vorräte“ wurden die bisher empfohlenen 

Kontenarten 081, 082 083, 084, 085, 087 und 089 als verbindlich 
festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.1.10 Unterhalb der Kontengruppe 09 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 

Bau“ wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 091 und 096 als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.2 Die Kontenklasse 1 „Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive 

Rechnungsabgrenzung“ wurde wie folgt geändert: 

 
 1.2.1 Unterhalb der Kontengruppe 10 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ 

wurde die bisher empfohlenen Kontenart 122 „Treuhandvermögen“ als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.2.2 Unterhalb der Kontengruppe 15 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und 

Forderungen aus Transferleistungen“ wurden die bisher empfohlenen 
Konten 1519, 1539 und 1599 als verbindlich festgelegt. In der ganz 
rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu 
eingefügt. 

 
 1.2.3 Unterhalb der Kontengruppe 16 „Privatrechtliche Forderungen, sonstige 

Vermögensgegenstände“ wurden die bisher empfohlenen Konten 1619, 
und 1699 sowie die Kontenart 167 als verbindlich festgelegt. In der 
ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen 
neu eingefügt. 

 
 1.2.4 Unterhalb der Kontengruppe 18 „Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)“ 

wurde das bisher empfohlene Konto 1801 sowie die Kontenarten 181, 
182 und183 als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde 
ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.3 Die Kontenklasse 2 „Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive 

Rechnungsabgrenzung“ wurde wie folgt geändert: 
 
 1.3.1 Unterhalb der Kontengruppe 21 „Sonderposten“ wurden die bisher 

empfohlenen Konten 2111 und 2112 als verbindlich festgelegt. In der 
ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen 
neu eingefügt. 

 
 1.3.2 Unterhalb der Kontengruppe 28 „Rückstellungen“ wurden die bisher 

empfohlenen Konten 2821, 2822, 2861, 2862 und 2901 als verbindlich 
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festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.4 Die Kontenklasse 3 „Ordentliche Erträge“ wurde wie folgt geändert: 
 
 1.4.1 Unterhalb der Kontenart 301 „Realsteuern“ wurde das Konto 3015 

„Gewerbesteuer nach § 1 der Verordnung über die Erhebung der 
Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebieten“ neu 
eingefügt. 

 
 1.4.2 Unterhalb der Kontengruppe 36 „Finanzerträge“ wurde das empfohlene 

Konto (3698) „Finanzerträge aus Derivatgeschäften“ gestrichen und ein 
Buchungshinweis eingefügt. 

 
 1.5 Die Kontenklasse 4 „Ordentliche Aufwendungen“ wurde wie folgt geändert: 
 

 1.5.1 Unterhalb der Kontenart 407 „Zuführungen zu Rückstellungen für 
Altersteilzeit und andere Maßnahmen“ wurde das Konto 4071 
„Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere 
Maßnahmen“ neu eingefügt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.5.2 Die bisher empfohlene Kontengruppe 46 „Abführung 

Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich, 
Deckungsreserve“, die bisher empfohlene Kontenart 461 „Abführung 
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich“ und das 
bisher empfohlene Konto 4611 „Abführung Gebührenüberschuss an 
Sonderposten Gebührenausgleich“ wurden als verbindlich festgelegt. In 
der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische 
Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.5.3 Unterhalb der Kontengruppe 47 „Bilanzielle Abschreibungen“ wurden das 

bisher empfohlene Konto 4729 und die empfohlene Kontenart 479 als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.6 Die Kontenklasse 5 „Außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ wurde wie 

folgt geändert: 
 
 1.6.1 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 501 sowie die Konten 5011, 
5012 und 5019 als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte 
wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.6.2 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 502 sowie die Konten 5021 
und 5022 als verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde 
ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.6.3 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 504 sowie das Konto 5041 als 
verbindlich festgelegt. In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für 
Finanzstatistische Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.6.4 Unterhalb der Kontengruppe 51 „Realisierte außerordentliche 

Aufwendungen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 511 sowie die 
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Konten 5111, 5113, 5115 und 5119 als verbindlich festgelegt. In der 
ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen 
neu eingefügt. 

 
 1.6.5 Unterhalb der Kontengruppe 51 „Realisierte außerordentliche 

Aufwendungen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 513 sowie die 
Konten 5131, 5132 und 5133 als verbindlich festgelegt. In der ganz 
rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische Anforderungen neu 
eingefügt. 

 
 1.6.6 Unterhalb der Kontengruppe 53 „Veräußerung von 

Vermögensgegenständen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 531 
sowie die Konten 5311, 5312, 5314 und 5315 als verbindlich festgelegt. 
In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische 
Anforderungen neu eingefügt. 

 
 1.6.7 Unterhalb der Kontengruppe 53 „Veräußerung von 

Vermögensgegenständen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 532 
sowie die Konten 5321, 5322, 5324 und 5325 als verbindlich festgelegt. 
In der ganz rechten Spalte wurde ein „S“ für Finanzstatistische 
Anforderungen neu eingefügt. 

 
 
 1.7 Die Kontenklasse 6 „Einzahlungen“ wurde wie folgt geändert: 
 
 1.7.1 Unterhalb der Kontenart 601 „Realsteuern“ wurde das Konto 6015 

„Gewerbesteuer nach § 1 der Verordnung über die Erhebung der 
Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebieten“ neu 
eingefügt. 

 
 1.7.2 Unterhalb der Kontengruppe 66 „Zinsen und sonstige 

Finanzeinzahlungen“ wurde das empfohlene Konto (6698) 
„Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften“ gestrichen und ein 
Buchungshinweis eingefügt. 

 
 
2. Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Niedersachsen 

wurden wie folgt geändert: 
 
 2.1 Die Kontenklasse 0 „Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen“ 

wurde wie folgt geändert: 
 

 2.1.1 Unterhalb der Kontengruppe 01 „Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken“ wurden die 
bisher empfohlenen Kontenarten 011, 012, 013 und 019 sowie die 
Konten 0131 und 0132 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.1.2 Unterhalb der Kontengruppe 02 „Bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“ wurden die bisher 
empfohlenen Kontenarten 021, 022, 023, 024, 025 und 029 sowie die 
Konten 0211, 0212, 0221, 0222, 0231, 0232 0241, 0242, 0251, 0252, 
0291 und 0292 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.1.3 Unterhalb der Kontengruppe 03 „Infrastrukturvermögen“ wurden die 

bisher empfohlenen Kontenarten 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 
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und 039 sowie die Konten 0341, 0342, 0381 und 0382 als verbindlich 
festgelegt. 

 
 2.1.4 Unterhalb der Kontengruppe 04 „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ 

wurde die bisher empfohlene Kontenart 041 als verbindlich festgelegt. 
 
 2.1.5 Unterhalb der Kontengruppe 05 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ 

wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 051 und 055 als 
verbindlich festgelegt. 

 
 2.1.6 Unterhalb der Kontengruppe 06 „Maschinen und technische Anlagen, 

Fahrzeuge“ wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 061, und 062 
als verbindlich festgelegt. 

 
 2.1.7 Unterhalb der Kontengruppe 07 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ 

wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 071, 072 und 073 als 
verbindlich festgelegt 

 
 2.1.8 Unterhalb der Kontengruppe 08 „Vorräte“ wurden die bisher empfohlenen 

Kontenarten 081, 082 083, 084, 085, 087 und 089 als verbindlich 
festgelegt.  

 
 2.1.9 Unterhalb der Kontengruppe 09 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 

Bau“ wurden die bisher empfohlenen Kontenarten 091 und 096 als 
verbindlich festgelegt.  

 
 2.2 Die Kontenklasse 1 „Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive 

Rechnungsabgrenzung“ wurde wie folgt geändert: 
 

 2.2.1 Unterhalb der Kontengruppe 10 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ 
wurde die bisher empfohlenen Kontenart 122 „Treuhandvermögen“ als 
verbindlich festgelegt. 

 
 2.2.2 Unterhalb der Kontengruppe 13 „Ausleihungen“ wurden unterhalb der 

Kontenart 131 „Ausleihungen“ Zuordnungshinweise korrigiert und neu 
aufgenommen. 

 
 2.2.3 Unterhalb der Kontengruppe 15 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und 

Forderungen aus Transferleistungen“ wurden die bisher empfohlenen 
Konten 1519, 1539 und 1599 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.2.4 Unterhalb der Kontengruppe 16 „Privatrechtliche Forderungen, sonstige 

Vermögensgegenstände“ wurden die bisher empfohlenen Konten 1619, 
und 1699 sowie die Kontenart 167 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.2.5 Unterhalb der Kontengruppe 18 „Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)“ 

wurde das bisher empfohlene Konto 1801 sowie die Kontenarten 181, 
182 und183 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.3 Die Kontenklasse 2 „Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive 

Rechnungsabgrenzung“ wurde wie folgt geändert: 
 

 2.3.1 Unterhalb der Kontengruppe 21 „Sonderposten“ wurden die bisher 
empfohlenen Konten 2111 und 2112 als verbindlich festgelegt.  
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 2.3.2 Unterhalb der Kontengruppe 28 „Rückstellungen“ wurden die bisher 
empfohlenen Konten 2821, 2822, 2861, 2862 und 2901 als verbindlich 
festgelegt. 

 
 2.4 Die Kontenklasse 3 „Ordentliche Erträge“ wurde wie folgt geändert: 
 
 2.4.1 Unterhalb der Kontenart 301 „Realsteuern“ wurde das Konto 3015 

„Gewerbesteuer nach § 1 der Verordnung über die Erhebung der 
Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebieten“ neu 
eingefügt. 

 
 2.4.2 Unterhalb der Kontengruppe 36 „Finanzerträge“ wurde das empfohlene 

Konto (3698) „Finanzerträge aus Derivatgeschäften“ gestrichen und ein 
Buchungshinweis eingefügt. 

 
 2.5 Die Kontenklasse 4 „Ordentliche Aufwendungen“ wurde wie folgt geändert: 
 

 2.5.1 Unterhalb der Kontenart 407 „Zuführungen zu Rückstellungen für 
Altersteilzeit und andere Maßnahmen“ wurde das Konto 4071 
„Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere 
Maßnahmen“ neu eingefügt. 

 
 2.5.2 Die bisher empfohlene Kontengruppe 46 „Abführung 

Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich, 
Deckungsreserve“, die bisher empfohlene Kontenart 461 „Abführung 
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich“ und das 
bisher empfohlene Konto 4611 „Abführung Gebührenüberschuss an 
Sonderposten Gebührenausgleich“ wurden als verbindlich festgelegt. 

 
 2.5.3 Unterhalb der Kontengruppe 47 „Bilanzielle Abschreibungen“ wurden das 

bisher empfohlene Konto 4729 und die empfohlene Kontenart 479 als 
verbindlich festgelegt. 

 
 2.6 Die Kontenklasse 5 „Außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ wurde wie 

folgt geändert: 
 
 2.6.1 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 501 sowie die Konten 5011, 
5012 und 5019 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.6.2 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 502 sowie die Konten 5021 
und 5022 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.6.3 Unterhalb der Kontengruppe 50 „Realisierte außerordentliche Erträge“ 

wurden die bisher empfohlene Kontenart 504 sowie das Konto 5041 als 
verbindlich festgelegt. 

 
 2.6.4 Unterhalb der Kontengruppe 51 „Realisierte außerordentliche 

Aufwendungen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 511 sowie die 
Konten 5111, 5113, 5115 und 5119 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.6.5 Unterhalb der Kontengruppe 51 „Realisierte außerordentliche 

Aufwendungen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 513 sowie die 
Konten 5131, 5132 und 5133 als verbindlich festgelegt. 
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 2.6.6 Unterhalb der Kontengruppe 53 „Veräußerung von 
Vermögensgegenständen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 531 
sowie die Konten 5311, 5312, 5314 und 5315 als verbindlich festgelegt. 

 
 2.6.7 Unterhalb der Kontengruppe 53 „Veräußerung von 

Vermögensgegenständen“ wurden die bisher empfohlene Kontenart 532 
sowie die Konten 5321, 5322, 5324 und 5325 als verbindlich festgelegt. 

 
 
 2.7 Die Kontenklasse 6 „Einzahlungen“ wurde wie folgt geändert: 
 
 2.7.1 Unterhalb der Kontenart 601 „Realsteuern“ wurde das Konto 6015 

„Gewerbesteuer nach § 1 der Verordnung über die Erhebung der 
Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebieten“ neu 
eingefügt. 

 
 2.7.2 Unterhalb der Kontengruppe 66 „Zinsen und sonstige 

Finanzeinzahlungen“ wurde das empfohlene Konto (6698) 
„Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften“ gestrichen und ein 
Buchungshinweis eingefügt. 

 
 
3. Der verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen wurde wie folgt geändert: 
 
 3.1 Der Produktgruppereich 3 „Soziales und Jugend“ wurde wie folgt geändert: 
 
 3.1.1 Die Produktgruppe 346 „Wohngeld“ wurde ausgegraut. 
 
4. Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen für Niedersachsen 

wurden wie folgt geändert: 
 
 4.1 Der Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“ wurde wie folgt geändert: 
 

 4.1.1 Unterhalb der Produktgruppe 311 „“Grundversorgung und Hilfen nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)“ wurde bei dem Produkt 
3119 „Verwaltung der Sozialhilfe“ ein Zuordnungshinweis neu eingefügt. 

 
 4.1.2 Die Produktgruppe 346 „Wohngeld“ wurde ausgegraut und 

Zuordnungshinweise wurden neu hinzugefügt.  
 
 4.2 Der Produktbereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ wurde wie folgt geändert: 
 
 4.2.1 Unterhalb des Produktbereichs 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wurde 

bei der Produktgruppe 611 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen“ ein Zuordnungshinweis neu eingefügt. 

 
5. Die Übersicht zur Bereichsabgrenzung zum Kontenrahmen in Niedersachsen wurde 

wie folgt geändert: 
 
 5.1 Die Bereichsabgrenzung B wurde wie folgt geändert: 
 
 5.1.1 Die Angaben zu einigen Konten und Kontenarten der Finanzaktiva 

unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden aktualisiert. 
 
 5.1.2 Die Angaben zu einigen Konten und Kontenarten der Finanzpassiva 

unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden aktualisiert. 
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 5.1.3 Die Angaben zu einigen Konten und Kontenarten der Ein- und 

Auszahlungen unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden 
aktualisiert. 

 
 5.2 Die Bereichsabgrenzung C wurde wie folgt geändert: 
 
 5.2.1 Die Angaben zu einem Konto und einer Kontenart der 

Finanzpassiva unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden 
aktualisiert. 

 
 5.2.2 Die Angaben zu einigen Kontenarten der Ein- und Auszahlungen 

unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden aktualisiert. 
 
 5.3. Die Bereichsabgrenzung D wurde wie folgt geändert: 
 
 5.3.1 Die Angaben zu einigen Konten und Kontenarten der Finanzpassiva 

unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden aktualisiert. 
 
 5.3.2 Die Angaben zu einigen Kontenarten der Ein- und Auszahlungen 

unterhalb des Hinweises „Bei Doppik“ wurden aktualisiert. 
 
 
6. Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zur neuen Bereichsabgrenzung wurden 

wie folgt geändert: 
 
 6.1 Die Bereichsabgrenzung B wurde wie folgt geändert: 
 
 6.1.1 Unterhalb der Endziffer 7 „Kreditinstitute“ wurde ein 

Zuordnungsbeispiel gestrichen, ein Zuordnungsbeispiel neu eingefügt 
und ein Zuordnungshinweis aktualisiert. 

 


